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A. Einleitung

Die vorliegende Arbeit untersucht Beiträge Hermann Conrings zur Reichsvikari-
atsfrage von 1657 und 1658, die ein Detail der Reichsverfassung zum Gegenstand
hatte und zum Austragungsort einer kontroversen Diskussion in der Publizistik ge-
worden ist.

Auf das gesamte juristisch-historisch-politische Werk des Helmstedter Poly-
histors gesehen, bildete die Vikariatsfrage gewiß keinen Schwerpunkt seiner Ar-
beit. Seine Beiträge hierzu sind, von seinen brieflichen Äußerungen abgesehen,
Auftrags- und Gelegenheitsschriften, die ihn nur in einem engen zeitlichen Rah-
men in Anspruch genommen haben. Dennoch ist die Herauslösung dieser Einzel-
frage der Reichsverfassung besonders lohnend. Im 17. Jahrhundert schufen gerade
verfassungsrechtliche Kontroversen, in denen es zwischen den Parteien zum Aus-
tausch rechtlich-politischer Schriften kam, ein sichtbares Aktionsfeld für den Ty-
pus des an der politischen Praxis interessierten Universitätsgelehrten, der mit Hilfe
von Gutachten und Streitschriften die praktische Politik mitgestalten konnte. Die-
sem Typus entsprach insbesondere Conring, so daß Auftragsarbeiten dieser Art
auch für ihn einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert hatten. Unter den ver-
schiedenen Streitigkeiten, an denen Conring als Gutachter und Autor partizipierte,
nimmt jedoch die Kontroverse um das rheinische Vikariat aus verschiedenen
Gründen eine Sonderstellung ein.

Anders als der Streit um das Krönungsrecht zwischen Kurköln und Kurmainz
oder der sogenannte Lindauer Urkundenstreit, zu denen Conring ebenfalls Arbeiten
beisteuerte, hatte die bayerisch-pfälzische Vikariatskontroverse eminente politische
Konsequenzen, da der Streit während des Interregnums fast in einen militärischen
Konflikt mündete und anschließend jahrzehntelang die Beziehungen beider
Kurfürstentümer belastete. Deutlicher als manch andere verfassungsrechtliche Pro-
blematik der Zeit dürfte sie Conring die Fragilität der politischen Ordnung nach
1648 vor Augen geführt haben. Ein weiterer Grund, der für eine Untersuchung
dieser Einzelfrage im Werk Conrings spricht, ist die vielversprechende Quellenla-
ge, da Conring nicht nur mit dem Kurmainzer Minister Johann Christian von Boi-
neburg über die Vikariatsfrage korrespondierte, sondern auch eine kurze Denk-
schrift und eine längere Streitschrift hierzu verfaßte. Von seiner übrigen beratenden
und gutachterlichen Tätigkeit heben sich seine Beiträge zur Vikariatsfrage schließ-
lich dadurch ab, daß er sich hier mit der Festlegung auf einen inhaltlichen Stand-
punkt schwer tat und seine Position mehrfach korrigierte, was die Forschung seit
dem ausgehenden 19. Jahrhundert erstaunt registriert und teils kritisch kommen-
tiert hat.



Obwohl die Conring-Forschung bereits vor zwanzig Jahren wesentliche Vor-
arbeit geleistet hat, fehlen nach wie vor monographische Darstellungen zu Con-
rings Leben und Werk, die modernen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen.
Daran wird auch die vorliegende Arbeit nichts ändern, da sie statt der Gesamtschau
eine Mikroperspektive wählt. Sie versteht sich als eine Detailstudie, die einen zeit-
lich und sachlich enggefaßten Werkausschnitt in den Blick nimmt, und verfolgt
das Ziel, eine weitere Facette in Conrings umfangreichem und komplexem Schaf-
fen auf den Gebieten der Historie, des Rechts und der Politik zu erschließen. Sie
soll seine Seh- und Arbeitsweise beleuchten und leitende Prinzipien seines staats-
rechtlich-politischen Denkens in bislang vernachlässigten Arbeiten, abseits seiner
Hauptwerke, freilegen. Mit der Sichtung und Auswertung seiner Korrespondenz
mit Boineburg erfüllt sie dabei im Rahmen der Themenstellung ein Desiderat der
Forschung, das Michael Stolleis schon 1983 vorgebracht hat.

Nach einer Annäherung an Conring und sein Werk, an das Reichsvikariat und
den darum geführten Streit werden Conrings Beiträge zur Vikariatsfrage im einzel-
nen dargelegt, untersucht und gewürdigt. Daran schließt sich eine Einordnung sei-
ner Aussagen sowohl vor dem Hintergrund des übrigen Werkes als auch vor dem
der zeitgenössischen Literatur an. In einem ersten Schritt wird anhand späterer Ar-
beiten Conrings aufgezeigt, wie er selbst nach 1658 mit der Vikariatsfrage umge-
gangen ist, bevor in einem zweiten Schritt das Umfeld seiner Beiträge von 1657
und 1658 rekonstruiert wird.
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B. Hermann Conring, das Reichsvikariat
und der Vikariatsstreit

I. Leben und Wirken Hermann Conrings1

„Tu fessis patriae promptus succurrere rebus,
Novisti eloquio consiliisque potens.
Germani, Sueci, Dani, Gallique potentes Rectores pectus consuluere tuum.
Et tua scripta tuam tollunt ad sidera famam,
Quae quoque posteritas omnis in ore feret.“2

(Johann Eichels Nachruf auf Hermann Conring)

Hermann Conring kam am 9. November 1606 in Norden (Ostfriesland) als Sohn
des lutherischen Pastors Hermann Conring und dessen Frau Galathea, geborene
Copin, zur Welt.

Nach dem Besuch der Lateinschule in Norden immatrikulierte sich der erst
13jährige Conring 1620 an der Academia Julia in Helmstedt. In seinen ersten Stu-
dienjahren beeinflußten ihn vor allem der Aristoteliker und Humanist Cornelius
Martini und der Gräzist und Historiker Rudolf Diepholt. Da Conrings Eltern infol-
ge des Krieges in finanzielle Schwierigkeiten geraten waren, mußte Conring 1623
sein Studium abbrechen und nach Ostfriesland zurückkehren. Erst ein Stipendium,
zu dem ihm der Helmstedter Theologe Georg Calixt3 (1586 – 1656) verholfen hat-

1 Angaben zu Leben und Werk Conrings finden sich bei H. Breßlau, ADB (Band 4),
S. 446 ff.; Stintzing / Landsberg, Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft (Abt. 2),
München und Leipzig 1884, S. 165 ff.; E. v. Moeller, Hermann Conring, der Vorkämpfer des
deutschen Rechts, Hannover 1915; E. Wolf, Große Rechtsdenker der deutschen Geistes-
geschichte, 4. durchgearbeitete und ergänzte Auflage, Tübingen 1963, S. 220 – 252; E.
Döhring, NDB (Band 3), S. 342 f.; Hermann Conring (1606 – 1681). Ein Gelehrter der Uni-
versität Helmstedt, Ausstellungskataloge der HAB Nr. 33, Wolfenbüttel 1981; M. Stolleis
(Hg.), Hermann Conring (1606 – 1681). Beiträge zu Leben und Werk, Berlin 1983; B. Pahl-
mann, Hermann Conring, in: G. Kleinheyer / J. Schröder (Hg.), Deutsche und europäische
Juristen aus neun Jahrhunderten, 4. Auflage, Heidelberg 1996, S. 99 – 102.

2 Zitiert nach J.W. Goebel (Hg.), De Hermanno Conringio, ejusque scriptis doctorum viro-
rum judicia & testimonia, Operum tomus I, S. XXXIII. Johann Eichel Edler von Rautenkron
war ein Helmstedter Rechtsgelehrter und Zeitgenosse Conrings.

3 Zu Calixt E. L. Th. Henke, Georg Calixtus und seine Zeit, 2 Bände, Halle 1853 – 60; I.
Mager, Georg Calixts theologische Ethik und ihre Nachwirkungen, Göttingen 1969; dies.,
Hermann Conring als theologischer Schriftsteller – insbesondere in seinem Verhältnis zu Ge-
org Calixt, in: Hermann Conring. Beiträge zu Leben und Werk, S. 55 – 84.


